
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
Sie suchen einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung in Sinzheim? 
 
Die Gemeinde Sinzheim bietet hierfür einen 
familienfreundlichen Service an. 
 
Sparen Sie Zeit und Wege, indem Sie Ihren Bedarf über 
die „Zentrale Vormerkung“ online über die Homepage 
der Gemeinde Sinzheim anmelden. 
 
Es gilt ein einheitlicher Anmeldestichtag, der auf den 
 

31. Januar eines jeden Jahres 
 
für das darauffolgende Kindergartenjahr festgelegt ist. 
Grundsätzlich können Kinder ganzjährig vorgemerkt 
werden. 
Die vorgeburtliche Vormerkung ist zulässig, sofern 
Kinder mit 1 Jahr in die Einrichtung aufgenommen 
werden sollen. Eine Vormerkung ist in diesen Fällen 
frühstens 5 Monate vor dem errechneten 
Geburtstermin möglich. 
 
Die Platzvergabe erfolgt jeweils nach Ablauf dieses 
Stichtags. 
 
Bitte helfen Sie mit, die Bedarfsplanung in unseren 
Kindergärten zu optimieren und halten Sie unbedingt 
den Anmeldestichtag ein! Vielen Dank! 
 
Wir freuen uns, wenn Sie eine geeignete 
Betreuungsmöglichkeit finden und sich Ihr Kind in einer 
der Sinzheimer Einrichtungen wohl fühlt. 
 
Ihr 
 
 
Erik Ernst 
Bürgermeister 

  
 
 
 
Wie funktioniert die „Zentrale Vormerkung“? 

 
 
Gehen Sie auf die Homepage der Gemeinde Sinzheim: 
www.sinzheim.de 
 
Registrieren Sie sich in der „Zentralen Vormerkung“ 
unter dem Link Bildung und Soziales/Kinderbetreuung. 
Nach Bestätigung der Registrierungsmail können Sie sich 
jederzeit in der Online-Plattform anmelden. 
(Prüfen Sie ggf. Ihren Spam-Ordner) 
 
Geben Sie die notwendigen Angaben zu Ihnen und 
Ihrem Kind möglichst vollständig an. 
 
Wählen Sie (mindestens) eine, zwei oder drei 
Kindertageseinrichtungen aus, bei denen Sie Ihr Kind in 
die Vormerkliste aufnehmen lassen möchten. 
 
Speichern Sie den Fragebogen. Damit ist Ihre 
Vormerkung registriert. 
 
Sie erhalten von uns eine automatische Bestätigung 
über den Eingang Ihrer Vormerkung. 
 
 
 
Informationen zu den Kindertageseinrichtungen finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Sinzheim 
 
Im Vorfeld der Vormerkungen können Sie sich gerne in 
den für Sie in Frage kommenden Einrichtungen über 
Konzeption und Betreuungsangebot informieren. Gerne 
stehen Ihnen die Leiterinnen der 
Kindertageseinrichtungen für Auskünfte zur Verfügung. 

  
 
 
 
Wie erfahren Sie, ob Ihr Kind einen Platz 
bekommt? 

 
 
Nach Ablauf des Anmeldestichtags und Prüfung Ihrer 
Vormerkung erhalten Sie spätestens im März eine E-
Mail mit folgenden Informationen: 
 

• Platz vorhanden in folgender Einrichtung: … 

• zum Aufnahmedatum … 
 
Gleichzeitig werden Sie gebeten, die Annahme des 
Platzes innerhalb von 4 Wochen zu bestätigen. Erfolgt 
dies nicht, wird davon ausgegangen, dass der 
Betreuungsplatz nicht in Anspruch genommen wird. Der 
Platz wird an ein anderes Kind weitergegeben. 
 
Wünsche bei der Platzzuteilung werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Es besteht jedoch kein 
Anspruch auf eine bestimmte Einrichtung oder 
Betriebsform. 
 
Alles Weitere (Aufnahmevertrag etc.) ist anschließend 
mit der jeweiligen Kindertageseinrichtung 
abzustimmen, in der Ihr Kind einen Platz erhält. Hierzu 
ist mit der Einrichtung Kontakt aufzunehmen. 
 
Sollte sich an Ihrer familiären oder beruflichen Situation 
etwas ändern, Sie eine andere Betreuungszeit oder ein 
anderes Aufnahmedatum benötigen, können Sie mit 
Ihrem Passwort auf Ihre Angaben zugreifen und die 
entsprechenden Daten in der Vormerkung ändern. 
Sollte dies aufgrund der fortgeschrittenen Bearbeitung 
Ihrer Vormerkung nicht mehr möglich sein, bitten wir 
um Mitteilung der Änderungen per E-Mail. 
Ihre Vormerkung bleibt so lange gültig, bis Ihr Kind in  
einer Kindertageseinrichtung aufgenommen wurde. 
 



 
 
 

Kriterien für die Aufnahme von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen 
in der Gemeinde Sinzheim 

 
 
• Erstwohnsitz in Sinzheim zum Aufnahmezeitpunkt 

 

• Nicht in Sinzheim wohnende Kinder können auf 
Antrag nur aufgenommen werden, wenn in einem 
absehbaren Zeitraum (mindestens 2 
Kindergartenjahre) kein in Sinzheim wohnendes 
Kind auf der Warteliste steht. 
 

• Kinder mit körperlichen, geistigen und/oder 
sonstigen Behinderungen werden grundsätzlich 
nach den gleichen Kriterien aufgenommen. 
 
 

Für die Vergabe der Plätze werden Aufnahmekriterien 
angewendet. Diese orientieren sich an einem Punkte-
System. 
 
 
Alle weiteren Informationen zu den Aufnahmekriterien 
und dem Punkte-System finden Sie auf unserer 
Homepage. 

  
 
 
Sie haben keine Möglichkeit, das Internet zu 
nutzen? 

 
 
Bitte füllen Sie hierzu ein entsprechendes Formular aus, 
das Sie beim Fachbereich Kinder und Jugend, Bildung 
und Betreuung anfordern können. 
 
 
 

Sie haben noch Fragen oder benötigen Hilfe? 
 
Für Fragen zur Vormerkung bzw. Platzvergabe wenden 
Sie sich gerne an die 
 
Gemeinde Sinzheim 
- Hauptamt - 
Fachbereich Kinder und Jugend, Bildung und Betreuung 
Marktplatz 1 
76547 Sinzheim 
 
E-Mail: kitavormerkung@sinzheim.de 
 
Tel.Nr. 07221 806-233 /-223 
 
 
Die Einrichtungsleitungen bzw. das pädagogische 
Personal sind hierfür keine Ansprechpartner. 

  

 
 

 
Sie suchen einen 
Betreuungsplatz 

für Ihr Kind? 
 
 
 
 

Alle wichtigen Informationen 
finden Sie hier 

 
 

 

 
 


